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Was ist ein kritischer Vorfall? 
· Öffentlicher Rückruf oder eine stille Rücknahme gemäß Artikel 19, Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002
· Produktrückrufe oder Rücknahmen aus Gründen des Lebensmittelbetruges oder Nicht-Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
· Besuche von Behörden, aus denen sich verpflichtende Maßnahmen im Zusammenhang mit Lebensmittelsicherheit und/oder Lebensmittelbetrug ergeben 
· Nachhaltige Produktionsausfälle auf Grund von Feuer oder Elementarschäden sowie weitere Ereignisse höherer Gewalt, wie Überschwemmung, Naturkatastrophen und Unterbrechung kritischer Ressourcen / Dienste mit Auswirkungen auf die Lieferung vertrauenswürdiger Produkte
· Nicht-Einhaltung der Kundenanforderungen oder andere Situationen, die im Zusammenhang mit der Qualität stehen und zu einer Rücknahme führen
· Veröffentlichungen das Unternehmen betreffend mit Bezug auf IFS und/oder GFSI
Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß Artikel 19 der EU/VO 178/2002 verpflichtet sind, die zuständigen Behörden zu informieren, wenn Sie wissen bzw. Grund zu der Annahme haben, dass ein in Verkehr gebrachtes Lebensmittel geeignet ist, die Gesundheit des Verbrauchers zu gefährden.


Was ist bei einem kritischen Vorfall zu tun?
· innerhalb von 3 Tagen nach Kenntnis über den Vorfall: schriftliche Information über den Vorfall an die Zertifizierungsstelle (Verwendung FB 09-25), wenn das Unternehmen für das entsprechende Produkt rechtlich verantwortlich ist  gerne per E-Mail an an info@agrizert.de oder die jeweilige Funktions-E-Mail-Adresse des Fachbereichs (lebensmittel@agrizert.de / futtermittel@agrizert.de).
· Ggf. Meldung des Vorfalls an die zuständige Behörde 
· Bewahren Sie den ausgefüllten Meldebogen sowie weitere zugehörige Dokumente sorgfältig in Ihren Unterlagen auf, sodass diese beim nächsten Audit vorgelegt werden können. 

QS-zertifizierte Unternehmen
QS-zertifizierte Unternehmen können alternativ zum AGZ-Meldebogen das Ereignisfallblatt der QS für die Meldung eines kritischen Vorfalls an AGRIZERT nutzen.


IFS-zertifizierte Unternehmen
Kritische Vorfälle von Unternehmen, die nach IFS zertifiziert sind, werden innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Meldung bei der Zertifizierungsstelle in die IFS-Datenbank eingestellt. Innerhalb von 10 Arbeitstagen (nach Einstellen der ersten Meldung in die IFS-Datenbank) ist eine Ursachenanalyse und ein Zwischenbericht in der IFS-Datenbank zu hinterlegen.


Angaben zum Unternehmen: 

	Firmenname
	

	IFS: COID
QS: QS-ID
	

	AGZ-Nr.
	AGZ 

	gültige Zertifizierungen bei AGRIZERT
	




Angaben zum kritischen Vorfall:

1. Art des Vorfalls

☐	Öffentlicher Rückruf
Datum: 
	Behördlich angeordnet: 
☐ 	Stille Rücknahme
Datum: 
	Behördlich angeordnet: 
☐ 	Besuch von Gesundheitsbehörden o.ä. in Verbindung mit kritischen Meldungen und/oder Strafen
	Erläuterung: 
☐ 	Sonstiges (z.B. Ereignisse höherer Gewalt, Betrugsfall, Medienveröffentlichung mit Bezug auf Systemgeber oder GFSI)
	Erläuterung: 
 

2. Angaben zum betroffenen Produkt

2.1. Produktbezeichnung inkl. Grammatur: 
2.2. Marke (Lieferantenmarke, Eigenmarke und/oder Kunden-/Handelsmarke): 
2.3. Betroffene Charge/n und Menge: 
2.3.1. Produzierte Menge: 
2.3.2. Ausgelieferte Menge: 
2.3.3. Lagerbestand: 
2.3.4. Maßnahmen für retournierte Ware: 
2.4. MHD/s: 


3. Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
3.1. [bookmark: _Hlk224134231]Produzent des Produktes (im Falle vom Lieferanten: COID, wenn IFS zertifiziert): 
3.2. Importeur des Produktes: 
3.3. Eigentümer des Produktes: 
3.4. Verursacher des Vorfalls: 

4. Angaben zum Ablauf des Vorfalls
4.1. Erstmalige Kenntnis über den Vorfall:
4.2. Informationsquelle (Art des Bekanntwerdens): 
4.3. Information an die zuständige Behörde: 
4.4. Personenschäden bekannt oder nicht ausschließbar: 
4.5. Datum der Information an Kunden: 
4.6. Bereits eingeleitete Korrekturen (Sofortmaßnahmen): 

5. Ursachanalyse zum Vorfall
5.1. Ursache für den Vorfall:
5.2. Eingeleitete Maßnahmen vom Lieferanten, wenn relevant:
5.3. Weitere (eigene) Korrekturen und/oder Korrekturmaßnahmen geplant, bis wann: 





	Datum:
	

	
	

	Verantwortlicher Mitarbeiter:
	






Weiteres Vorgehen:
· Die Zertifizierungsstelle prüft Auswirkungen des Vorfalls auf Zertifizierung, ggf. ist ein Sonderaudit notwendig. Wir informieren Sie.
· Der Vorfall wird wie oben beschrieben an die jeweiligen Systemgeber gemeldet.
· Bitte die Unterlagen im nächsten Audit bereithalten.



Prüfung durch die Zertifizierungsstelle:

Zertifizierung kann aufrechterhalten werden: 	ja ☐	nein ☐

Ein Sonderaudit muss durchgeführt werden: 	ja ☐	nein ☐


Bemerkung: 


Maßnahmen: 



	Datum
	

	
	

	Prüfer/in
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